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Statement

von Monika Christann

zum Thema

„Wie viel Religiosität verträgt 

die deutsche Gesellschaft?“

Podiumsdiskussion

am 14. November 2003

in Berlin

Veranstaltung des Antidiskriminierungsbüros 
Liebe Frauen, liebe Männer,

vielen Dank für die Einladung zu diesem spannenden Thema. Ich hoffe, dass dieser Abend dazu beiträgt, ein schwieriges Thema zu entwirren. Der Titel „Wie viel fremde Religiosität verträgt die deutsche Gesellschaft?“ ist für geschichtsbewusste Menschen ein sehr provozierender Titel und drückt ein sehr emotional geführtes Thema aus, das viele Gemüter verschiedener Nationen und Glaubensrichtungen bewegt. Das Wort „fremd“ ist sehr vielschichtig und drückt u. A. die Angst vieler Menschen vor einer Kultur aus, die sie nicht kennen oder die für sie nicht in Frage käme. Das Wort „deutsch“ ist zudem belastet mit unserer Vergangenheit. Gäbe es die unselige Vergangenheit mit den Nazi-Verbrechen nicht – und ich füge hinzu, mit Nazi-Verbrechen der Gegenwart – könnten wir vielleicht wie andere Nationen auch unbefangener damit umgehen. Auch ich bin nicht frei von der Befangenheit, mich mit „nationalen“ Wörtern  zu umgeben. Schauen wir uns die Sache mal etwas näher an.

Wenn Themen sehr emotional geführt werden, handelt es sich nach meiner Wahrnehmung in den meisten Fällen um Streitgegenstände, bei denen es um das Geschlechterverhältnis bzw. um die umkämpfte Machtstellung von Männern und Frauen geht. Beste Beispiele dafür sind aus dem feministischen Bereich die klassischen „Frauenthemen“ wie der Kampf um den § 218 – also der gewollte Schwangerschaftsabbruch – und die Auseinandersetzungen auf dem Gebiet der Gen- und Reproduktionstechnologie. In beiden Fällen geht es um die Macht über Gebären und die schöpferische sexuelle Kraft, die Frauen abgesprochen und durch technische Vorgänge ersetzt werden soll. So bin ich also schon gewohnt misstrauisch – sozusagen als sensibilisierte Feministin – wenn es um ein in der Öffentlichkeit lang anhaltendes und derart hochgepeitschtes emotionales Thema geht wie bei Tragen oder Nicht-Tragen des muslimisch-religiösen Kopftuches. Im weiteren Verlauf dieses Statements werde ich – das möchte ich betonen - mich ausschließlich auf das religiöse Kopftuch beziehen, das sich wie ein Schleier über das Gewand legen soll und nicht auf das traditionelle, das z. B. bei der Arbeit auf dem Feld schützen soll. Mir ist diese Unterscheidung sehr wichtig.

Ich gehe näher auf die Auseinandersetzungen mit dem Kopftuch ein, weil es selten ist, dass ein sog. „Frauenthema“ so wichtig genommen wird – es muss andere Gründe haben, denn sonst werden sog. „Frauenthemen“ ja auch nicht ernst genommen oder sie werden heruntergespielt. Wofür dient also die Auseinandersetzung, der Kampf um das muslimisch-religiöse Kopftuch?

Am 24.09.2003 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Tragen des Kopftuches im Schuldienst nicht verboten ist, wenn die gesetzliche Grundlage auf Länderebene nicht vorhanden ist. Es hat abgewogen - einerseits zwischen der Freiheit der Religionsausübung und den gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern und andererseits zwischen dem Recht der Eltern, die Erziehung ihrer Kinder nach ihrem Willen zu lenken (Stichwort: negative Religionsfreiheit).  Das Urteil ging knapp aus, mit 5:3 Stimmen, und gab den einzelnen Bundesländern auf, für gesetzliche Klarheit zu sorgen. Man kann den Eindruck haben, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil gedrückt hat, und leider können nun verschiedene Bundesländer, insbesondere die konservativ geführten werden dies vermutlich tun, dieses Urteil ausnutzen, um in christlich-konservativem Sinne eine Einflussnahme einer für sie fremden und unerwünschten Kultur zu verhindern. 

Nun zur Religion: Islam, Christentum und Judentum stammen alle aus derselben Wurzel. Alle drei sind sog. „Buchreligionen“ und beziehen sich in ihrer Wurzel auf das Alte Testament. Aber eigentlich sind alle drei Religionen nur die Variante einer großen Religion, nämlich die Religion des Patriarchats. Egal in welcher Variante, in allen Ausformungen patriarchaler Religion hat die Frau eine minderwertige Stellung. Dies wird uns völlig irrational „verkauft“. Beispiele finden sich – das möchte ich betonen – in allen patriarchalen Religionen. Und wie es Religionen zu eigen ist, kann man es glauben oder nicht – im rationalen Sinne beweisbar ist es keinesfalls. Man kann m. E. lediglich bewerten, ob ein Glaubenssatz sich für ein Individuum oder für eine soziale Gemeinschaft als positiv herausstellt oder nicht. Glücklicherweise gibt es in der Geschichte und in der Gegenwart genügend Gegen-Beispiele in Matriarchaten, in denen die Frau nicht als etwas Böses oder Minderwertigeres dargestellt wird. Typisch für auch heute noch existierende Matriarchate sind nicht nur vollkommen andere und wie ich meine gerechtere Aspekte für die Verteilung von Nahrung und Notwendigem, sondern auch die Abwesenheit von Krieg und die freie Sexualität, die nicht den Zwang zur Ehe kennt. 

Und nun komme ich zurück auf das Eingangsthema des heutigen Abends, wie viel fremde Religiosität die deutsche Gesellschaft denn vertrage. Zunächst muss ich feststellen, dass die Frage eine rein spekulative ist. Zudem ist sie eine unzulässige - aus mehreren Gründen. Unzulässig allein schon deswegen, weil man nicht davon reden kann, dass es bei allen Deutschen eine einheitliche Meinung zu diesem Thema gibt und weil das „Vertragen“ eine individuelle und überaus subjektive Empfindung ist – und insofern auch irrationaler Natur - und daher vernünftigen Argumenten wenig zugänglich. Zudem beinhaltet das Wort „Vertragen“ auch schon, dass etwas unangenehm und eigentlich nicht gewollt ist, dass es innerliche Grenzen gibt.

Ich komme nun zum sog. „Kopftuchurteil“:

Zunächst die Argumentation von der Beschwerdeführerin vor dem Bundesverfassungsgericht, Frau Ludin. Begründung für ihre Klage:

Das Tragen des Kopftuchs sei nicht nur Merkmal ihrer Persönlichkeit, sondern auch Ausdruck ihrer religiösen Überzeugung. Was heißt das? Frau Ludin unterstützt mit dieser Äusserung die Denkrichtung im Islam, die von einer Minderwertigkeit der Frau, insbesondere der Sündhaftigkeit der Frau überzeugt ist und die durch das Einschließen der Frau in das Haus, mindestens aber das Verhüllen bestimmter Körperteile die Gefährdung lüsterner, schwacher Männer verhindern will. (Und es scheint eine erhebliche Anzahl Männer zu geben, das sage ich ganz provozierend, die sich als zu schwach begreift, um der unterstellten angeborenen Sündhaftigkeit von Frauen ohne Angst zu begegnen.)

Es gibt etliche Textstellen dazu, z. B. 

Koran, dritter Vers 24: 30-31
: 

„Sprich zu den Gläubigen, dass sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre Scham hüten. Das ist reiner für sie. Siehe, Allah kennt ihr Tun. 31. Und sprich zu den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke niederschlagen und ihre Scham (Furug) hüten und dass sie nicht ihre Reize zur Schau tragen, es sei denn, was außen ist, und dass sie ihren Schleier (Khimar) über ihren Busen schlagen und ihre Reize nur ihren Ehegatten zeigen oder ihren Vätern oder den Vätern ihrer Ehegatten oder ihren Söhnen oder den Söhnen ihrer Ehegatten oder ihren Brüdern oder den Söhnen ihrer Brüder oder den Söhnen ihrer Schwestern oder ihre Frauen oder denen, die ihre Rechte besitzen (die Sklavinnen) oder ihre Dienern, die keinen Trieb haben, oder Kindern, welche die Blöße der Frauen nicht beachten. Und sie sollen nicht ihre Füße zusammenschlagen, damit nicht ihre verborgene Zierat bekannt wird. Und bekehret euch zu Allah allzumal, o ihr Gläubigen; vielleicht ergeht es euch wohl“ (Zitatende)

Hingegen heißt es bei älteren Frauen in Vers 24:60
:

„Und für diejenigen Frauen, die alt geworden sind und nicht (mehr) darauf rechnen können, zu heiraten, ist es keine Sünde, wenn sie ihre Kleider ablegen, soweit sie sich (dabei) nicht mit Schmuck herausputzen. Es ist aber besser für sie, sie verzichten darauf (quasi sich in dieser Hinsicht Freiheiten zu nehmen.) Allah hört und weiß alles.“ 

Dieses Zitat belegt nach meiner Meinung ganz deutlich, dass es hier um die Kontrolle der Sexualität und Fruchtbarkeit der Frau geht. Und von diesem Standpunkt aus können wir wieder den Bogen schlagen zu den anderen klassischen Frauenthemen, die ich eingangs nannte.

Aber auch im christlichen Bereich gibt es haarsträubende Texte, z. B.:

"Die Weiber sind hauptsächlich dazu bestimmt, die Geilheit der Männer zu befriedigen."
(Johannes Chrysostomos, 349-407, gr. Kirchenlehrer)
(Chrysostomos wird als einer der vier großen griechischen Kirchenväter verehrt, also als einer der frühchristlichen Schriftsteller, die in ihren Schriften die christliche Lehre begründeten.) 


"Die Frau muß das Haupt verhüllen, weil sie nicht das Ebenbild Gottes ist." 
(Ambrosius, Kirchenlehrer, 339-397) 


„Der Frau steht nur Trauerkleidung zu. Sobald sie dem Kindesalter entwachsen ist, soll sie 'ihr so gefahrenbringendes Antlitz' verhüllen, bei Gefahr des Verlustes der ewigen Seligkeit."
(Kirchenvater Tertullian) 


"...daß ein schön aufgeputzes Weib ein Tempel sei, der über einer Kloake aufgebauet...Wer wird den Koth für einen Gott anbeten wollen?"
(Abraham a Sancta Clara, 1644-1709) 


"Auch sie (die Ehe) basiert auf demselben Akt wie die Hurerei. Darum ist es das Beste für den Menschen, kein Weib zu berühren. "
(Quintus Tertullian, Kirchenschriftsteller, 160-225)
(Tertullian vertrat einen rigorosen ethischen Standpunkt und setzte sich für eine strenge Kirchendisziplin ein. Seine Theologie war prägend für die christliche Frühkirche.) 


"Die Frau ist ein Mißgriff der Natur... mit ihrem Feuchtigkeits-Überschuß und ihrer Untertemperatur körperlich und geistig minderwertiger...eine Art verstümmelter, verfehlter, mißlungener Mann...die volle Verwirklichung der menschlichen Art ist nur der Mann."
(Thomas von Aquin, hl., Kirchenlehrer, 1225-1274) 


"Will die Frau nicht, so komm' die Magd!"
(Martin Luther, Frauenfreund) 


"...würde es nur Erbrechen verursachen, Weiber anzuschauen... Da wir nicht einmal mit den äußersten Fingerspitzen Kot und Schleim anrühren mögen, warum begehren wir so eifrig das Schmutzgefäß selbst zu umfassen?"
(Der heilige Odo von Cluny, Patron der Musiker, für Regen, gegen Dürre, 878-942) 


"Bei der Frau muß schon das Bewußtsein vom eigenen Wesen Scham hervorrufen."
(Clemens Alexandrinus, vor 215) 


Wer die Kleidung beider Geschlechter gleich machen wolle, der würde gegen Gott und die Naturgesetze handeln, und es würde viel Unheil daraus entstehen.
(Juan Luis Vives, span. Pädagoge, Unterweisung der christlichen Frau)


"Das ganze (weibliche) Geschlecht ist schwach und leichtsinnig. Sie finden das Heil nur durch die Kinder."
(Johannes Chrysostomos, hl., 349-407, gr. Kirchenlehrer) 


Nun genug der Zitate. Sie sprechen für sich.

Wir Frauen von der Feministischen Partei meinen, dass das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil den Gleichheitsgrundsatz von Frauen und Männern verletzt hat. Den Gleichheitsgrundsatz, der meint, dass alle Menschen vor dem Gesetz und in der gesellschaftlichen Stellung gleich sind. Frauen sind nicht gleich, wenn ihnen, weil sie Frauen sind, zwangsweise – egal ob direkt per Religionsauslegung oder per Tradition - auferlegt wird, einen Körperteil zu verdecken. Etwas zu verdecken hat immer etwas mit Schlechtsein oder mit einem Mangel oder mit Scham über Schlechtsein oder Mangel zu tun. Und dass ausschließlich Frauen ihr Haupt verdecken müssen, kommt nur im Patriarchat vor. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht darauf gekommen, dass die Verschleierung von Frauen bzw. die Verdeckung von Körperteilen mit Sexualität zu tun hat. Das eigentliche Problem, die respektlos ausgeübte Lüsternheit von Männern und daraus ggfs, resultierende Gewalt, wird nicht gesehen. Für dieses Problem werden indes in den patriarchalen Religionen die Frauen verantwortlich gemacht.

Wir Feministinnen meinen, dass keinen Zwang geben darf, der Frauen auf ihre passive Sexualität reduziert. Deswegen können wir nicht akzeptieren, dass im Unterricht vorbildhaft die Reduzierung von Frauen gelebt wird. (Das gilt im übrigen auch für die christliche Nonnentracht, die Verhüllung beinhaltet.) Ich stimme mit dem Islamwissenschaftler Ralph Ghadban
 überein, wenn er sagt: „Unter dem Vorwand der Religionsfreiheit wird versucht, eine Gesellschaftsordnung einzuführen, die höchst problematisch ist. Das Kopftuch ist ein zentrales Element dieser Ordnung und symbolisiert die Position der Frau. Es ist nicht, wie im Diskurs ständig wiederholt wird, allein ein Zeichen der Unterdrückung, denn man kann die Frau auch ohne Kopftuch unterdrücken, es ist vor allem ein Zeichen ihrer Entwürdigung, weil es die Frau auf ihre Sexualität reduziert.“ (Zitatende) 

Wie wir Feministinnen mit privat getragenen religiösen Kopftüchern umgehen, ist eine andere, aber manchmal auch sehr schwierige Frage. Schwierig deswegen, weil wir einerseits Menschen ihren Glauben lassen wollen, aber andererseits auch immer Schmerz verspüren, wenn dieser Glauben Bestandteile der Unterdrückung von Frauen hat. Es kann hier also durchaus zwiespältige Gefühle geben. Gleichwohl können wir aber versuchen darauf hinzuwirken, dass die Ungleichbehandlung aufhört und Frauen nicht mehr mit dem Attribut der „Erbsünde“ versehen werden. Denkbar wäre es, dass das Grundgesetz dahingehend im Art. 3 GG ergänzt würde (und das ist jetzt meine eigene, noch nicht abgestimmte Idee), dass alle Handlungen und Symbole zu unterlassen sind, die eine unterstellte Minderwertigkeit von Frauen beihalten. Ich begreife es als einen Aushandelungsprozess in der Gesellschaft, der nicht auf eine spezifische Religionsrichtung fokussiert, sondern der die Aufhebung des Patriarchats zum Ziel hat, eines Gesellschaftssystems, das Männer zu Ungunsten von Frauen bevorzugt.

Es ist völlig egal, wie viele Muslime, Juden, Buddhisten und Menschen noch anderer Glaubensrichtungen in Deutschland leben. Entscheidend ist, ob man politisch eine Gleichheit von Männern und Frauen, eine Gleichheit von Menschen aus allen Nationen haben will oder nicht. Kurz: eine gleichwertige Vielfalt, die gleiche Bedingungen hat.

In unserem Programm haben wir geschrieben, dass wir die Niederlassungsfreiheit für alle Menschen wollen und dass diese Menschen selbstverständlich auch das aktive und passive Wahlrecht besitzen sollen, wenn sie ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Wir wollen das, wir kämpfen auch z. B. gegen den Bestandteil der zukünftigen EU-Verfassung, der den Status der „Unions-Bürgerschaft“ beinhaltet. Dieser Status besagt, dass nur die Menschen in den EU-Staaten, die einen Pass aus einem der Mitgliedsländer besitzen, bestimmte Rechte haben, z. B. das aktive und passive Wahlrecht oder das Petitionsrecht oder den Schutz im Ausland. Damit schafft man Menschen zweiter Klasse. Wir sagen, dass auch die sonstigen Einwohnerinnen und Einwohner, die nicht diesen Pass besitzen, die selben Rechte haben müssen wie die sog. „Bürger“. (Rechtsbegriff mit Griechenland erklären.)

Letztendlich erweist es sich möglicherweise als gut, dass das Bundesverfassungsgericht sich gedrückt hat, denn nun kann endlich ein gesellschaftlicher Aushandelungsprozess beginnen, der erstens lange überfällig ist und zweitens die Stellung der Frau in allen Gesellschaften genauer beleuchten muss. Insbesondere Politikerinnen und Politiker sind gefordert, die Gleichheit von Frauen mit Männern zu verwirklichen. Und es geht in der Auseinandersetzung nicht um die einzelnen Religionsausrichtungen; es geht schlicht um die Abschaffung des Patriarchats. Und mit dieser Forderung möchte ich schließen und noch als Letztes hinzufügen: Die Gesellschaft verträgt alle Religionen, aber sie verträgt nicht das patriarchale System.

Ich danke für die Aufmerksamkeit.
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